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Bei den abendlichen Beobachtungen konnte kein direkter Nachweis von Fledermäusen erbracht
werden.

Das Wohngebäude (W-Bau), das seit Januar 2019 nicht mehr genutzt wird, bietet hingegen po-
tenzielle Quartiere für Gebäude bewohnende Fledermäuse und evtl. für diverse Vogelarten. Fast
alle Fenster und Balkontüren sind mit Jalousien ausgestattet und können daher ggf. attraktiv als
Quartiere für Fledermäuse sein. Auch die ungenutzten Balkone, die teilweise mit Efeu berankte
Außenfassade und Mauerspalten an Übergängen im Fassadenbereich bieten potenzielle Brut-
plätze für Vögel und Fledermäuse.
Im Gartenbereich des Wohnbaus wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung mehre Amseln und
Meisen gesichtet. Der Baum- und Strauchbestand des Gartenbereichs bietet attraktive Quartiere
und Nistplätze für Vögel und Fledermäuse.
Bei den abendlichen Beobachtungen konnte kein direkter Nachweis von Fledermäusen erbracht
werden.

Auch das Trafo-Haus bietet potenzielle Quartiere für Gebäude bewohnende Fledermäuse und
evtl. für diverse Vogelarten. Das Haus aus Backstein weißt eine Vielzahl an Spalten, Löchern,
Lüftungsschlitzen und Rissen in der maroden Außenfassade auf, die ggf. attraktive Quartiere
und Nistplätze darstellen.

3. Artenschutzrechtliche Bewertung und Fazit

Bei der vorliegenden Untersuchung handelt es sich um eine Ersteinschätzung auf Basis einer
einmaligen Besichtigung der Außenfassaden und einer stichprobenartigen Ein- und Ausflug-
Kontrolle (Nur Pförtnerhaus und W-Bau) an zwei Abenden. Eine aussagekräftige Beurteilung der
Gebäude als Zwischen- oder Winterquartiere von Fledermäusen und Niststätten von Vogelarten
wäre nur durch eine zusätzliche detaillierte Untersuchung der Außen- sowie Innenbereiche der
Gebäude möglich. Das Pförtnerhaus kann davon aufgrund seiner mangelnden Eignung ausge-
nommen werden.

Zur weiteren Klärung der Betroffenheit, Vermeidung von Konflikten und Minimierung der Risiken
von Rechtsverstößen sollten vor den geplanten Abbrüchen daher detailliertere Untersuchungen
im Hinblick auf die Eignung als Winterquartier des W-Baus und des Trafo-Hauses durchgeführt
werden (Nicht während des Winterschlafs zwischen Oktober und März). Bei indirektem Nach-
weis müssen potenzielle Quartiere entwertet und verschlossen werden.
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Pförtnerhaus

Ansicht Südseite Metall-Dach mit ungeeigneten Spalten

Spitze Metalldach mit ungeeigneten Spalten Dach-Ansicht von unten

Dach-Ansicht am Drehkreuz von unten






